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"Sachverstand verpflichtet" - Haftungsrisiken bei der 
Erbringung von Ingenieursleistungen 
Wer einen Schaden verursacht, hat dafür einzustehen und diesen wieder gut zu machen. Dieser Satz gibt nicht nur 
eine allgemeine Regel unseres Zusammenlebens wieder. Auch das Recht, genauer gesagt das Zivilrecht, kennt die Ver
pflichtung zum Schadenersatz (»Schadenersatzrecht"). Klarerweise müssen bestimmte Voraussetzungen gegeben sein, 
damit auch tatsächlich eine rechtliche Verpflichtung zum Schadenersatz besteht. An Berufsgruppen mit besonderen 
Fachkenntnissen - und dazu dürfen sich auch die Wirtschaftsingenieure zählen - stellt das Zivilrecht aber hohe Anfor
derungen, welche ein nicht zu unterschätzendes Haftungsrisiko in sich bergen. 

Der "Sachverständige" als Haftungs
maßstab 

Im Allgemeinen bürgerlichen Gesetz
buch (ABGB) heißt es in § 1299: 

Wer sich zu einem Amte, zu einer 
Kunst, zu einem Gewerbe oder Hand
werke öffentlich bekennt; oder wer ohne 
Not freiwillig ein Geschäft übernimmt, 
dessen Ausführung eigene Kunstkennt
nisse, oder einen nicht gewöhnlichen fleiß 
erfordert, gibt dadurch zu erkennen, dass 
er sich den notwendigen Fleiß und die er
forderlichen, nicht gewöhnlichen, Kennt
nisse zutraue; er muss daher den Mangel 
derselben vertreten. 

§ 1299 ABGB ist eine zentrale Bestim
mung im österreichischen Schadener
satzrecht. Sie bestimmt, wer "Sachver
ständiger" im Sinne des Gesetzes ist 
und für welche Fachkenntnisse bzw. 
für welches Wissen ein Sachverständi-
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ger einzustehen hat (in weiterer Folge 
wird der Begriff des Sachverständigen 
in diesem Sinn verwendet). § 1299 
ABGB legt also den Sorgfaltsmaßstab 
fest, den das Gesetz an einen Sachver
ständigen anlegt, womit die Regelung 
eine wichtige Bezugsgröße für die Haf
tung ist. Denn im Allgemeinen führt 
ein Schadenfall nur dann zu einer Haf
tung (des Schädigers), wenn auch eine 
Sorglosigkeit, oder, wie es im Schaden
ersatzrecht heißt, ein Verschulden des 
Schädigers mit im Spiel ist. 

§ 1299 ABGB bewirkt nun, dass für 
die Sorgfaltspflichten eines Sachver
ständigen höhere Anforderungen gei
ten. Wer Sachverständiger ist, schuldet 
Kenntnisse und Fähigkeiten, die über 
das gewöhnliche Maß hinausgehen, 
womit auch das Verschulden des Sach
verständigen wesentlich strenger beur
teilt wird. 

Sachverständiger allein aufgru nd der 
Tätigkeit 

Nicht überraschend ist, dass ein Sach
verständiger über das jeweilige Fach
wissen jener Berufsgruppe verfügen 
muss, der er angehört und für die er 
ausgebildet worden ist. Diese Erkennt
nis ist mehr oder weniger selbstredend. 
Wie die anwaltliche Praxis zeigt, sind 
sich jedoch die wenigsten bewusst, dass 
die Sachverständigen haftung völlig un
abhängig von Ausbildung und Berufs
zugehörigkeit zu sehen ist und immer 
schon dann schlagend wird, wenn 
Leistungen angeboten bzw. ausgeführt 
werden, die besondere Fachkenntnisse 
verlangen. 

Erbringt also jemand als Auftrag
nehmer (AN) Ingenieursleistungen, 
bietet er z.B. die statisch konstruktive 
Planung einer Stahlbetonkonstruktion 
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samt den dafür erforderlichen Berech
nungen an, hat er dabei nach den aner
kannten und jeweils geltenden Regeln 
der Technik vorzugehen (insoweit klar). 
Aufgrund von § 1299 ABGB besteht 
diese Verpflichtung aber unabhängig 
davon, ob der AN überhaupt eine ein
schlägige Ausbildung dafür hat oder 
über Erfahrungen auf dem Gebiet des 
konstruktiven Stahlbaus verfügt. Für 
die Q!alifikation als Sachverständiger 
ist es auch unerheblich, ob eine Befug
nis vorhanden ist. Allein die Tatsache, 
dass der AN Tätigkeiten ausführt, die 
besondere Fachkenntnisse erfordern, 
zieht die Q!alifikation als Sachverstän
diger nach sich und unterwirft den AN 
dem strengen Sorgfaltsmaßstab. 

Aus diesem Grund kann sich, wer 
als Sachverständiger einzustufen ist, in 
einem Schadenersatzprozess nicht da
rauf berufen, dass es ihm / ihr in einem 
konkreten Fall am notwendigen Fach
wissen gefehlt hat. Hat die betreffende 
Person / der AN gegen Entgelt einen 
Auftrag übernommen, liegt also ein 
Vertrag zum Auftraggeber vor (was der 
Regel fa II ist), kommt hinzu, dass ein 
Verschulden vom Gesetz her vermutetet 
wird. In diesem Fall muss also der AN 
beweisen, dass er den hohen Anforde
rungen des § 1299 ABGB entsprochen 
hat, es aber dennoch zum Schaden ge
kommen ist. Nur so kann sich der AN 
von der Haftung befreien. 

Das Fachwissen, welches § 1299 
ABGB verlangt, ist hierbei keine Mo
mentaufnahme. § 1299 ABGB verlangt 
nämlich die Anwendung des jeweilig 
geltenden Leistungsstandard eines 
Fachgebietes, wobei die Leistungen mit 
der für das Fachgebiet jeweils üblichen 
Sorgfalt ausgeführt werden müssen. 

Haftung für die technische Richtig
keit von Planung und Ausführung 

Die weit reichende Sachverständigen
haftung, die wie gesagt bereits mit der 
Übernahme bzw. mit der Ausführung 
einer Tätigkeit einsetzt, für die beson
dere Fachkenntnisse erforderlich sind, 
kann gerade für Wirtschaftsingenieure 
problematisch sein. Immerhin vereint 
das Berufsbild der Wirtschaftsingeni
eurin / des Wirtschaftsingenieurs tech
nisches Fachwissen mit einschlägigen 
betriebswirtschaftlichenKompetenzen. 
Somit wird von der Wirtschaftsinge-
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nieurin / dem Wirtschaftsingenieur 
beides verlangt - technisches Know
How einerseits und wirtschaftliche 
Kompetenz andererseits. 

Das beginnt natürlich bei der tech
nisch richtigen Leistungserbringung, 
sei es in der Planung oder sei es in der 
Ausführung. Um an das Beispiel des AN 
anzuknüpfen, der Planungsleistungen 
auf dem Gebiet des konstruktiven 
Stahlbaus übernimmt: Im Rahmen sei
nes Auftrages wird der AN jedenfalls 
eine für die Ausführung der Konstruk
tion taugliche Planung liefern müssen. 
In ihrer Q!alität und Tiefe wird diese 
den einschlägigen (technischen) Regel
werken zu entsprechen haben, die sta
tischen Angaben für die Tragfähigkeit 
wird der AN genau abgestimmt auf die 
Konstruktion - unter Anwendung ge
eigneter Berechnungsmethoden ermit
teln müssen. 

Nun wird es definitiv dem Lei
stungsstandard und der üblichen Sorg
falt auf dem Gebiet des konstruktiven 
Stahlbaus entsprechen, dass auf Ände
rungen der technischen Regelwerke Be
dacht zu nehmen ist. In einem solchen 
Fall müssen, sofern'dies notwendig ist, 
die Berechnungen und die Planung 
adaptiert werden. Umgekehrt wird 
von einem Sachverständigen genauso 
zu verlangen sein, dass er es erkennt, 
wenn mit den geltenden Regelwerken, 
wenngleich sie den aktuellen Stand der 
Technik wiedergeben, aufgrund der 
Besonderheiten der Konstruktion aus
nahmsweise nicht das Auslangen ge
funden werden kann und z.B. höhere 
Toleranzen oder zusätzliche, über die 
Norm hinausgehende Ertüchtigungs
maßnahmen vorzusehen sind. 

Um seiner Verpflichtung zur tech
nisch richtigen Planung und Ausfüh
rung nachzukommen, wird der AN -
als Sachverständiger - all diese Aspekte 
berücksichtigen müssen. Schon kleine 
Fehler oder Nachlässigkeiten gelten als 
Verschulden und können zur Haftung 
führen. 

Haftung auch für eine richtige Bera
tung 

Die Pflichten des Sachverständigen 
enden nicht bei der Verpflichtung zur 
technisch richtigen Planung bzw. Aus
führung. Auch dies lehrt die anwalt-
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liehe Praxis. Der Sachverständige ist 
seinem Auftraggeber (AG) ebenso zur 
Beratung verpflichtet und hat diesen, 
nach Maßgabe seiner Fachkenntnisse 
und im Rahmen seines Auftrages, über 
alle wichtigen Aspekte der Leistung, 
alle Vor- und Nachteile verschiedener 
Varianten und in bestimmten Fällen 
auch über die wirtschaftliche Tragwei
te von Entscheidungen aufzuklären. 

Gerade Letzteres - die Aufklärung 
über die wirtschaftliche Tragweite -
ist aus Sicht der Wirtschaftsingenieure 
von Relevanz. Aufgrund ihrer einschlä
gigen Kompetenz wird man erwarten 
dürfen, dass sie jeweils auch die Kosten
situation sowie die wirtschaftlichen 
Folgen für den AG im Blick haben. 
Jedenfalls ist dort einzugreifen und 
der AG entsprechend zu beraten, wo 
es um kostenrelevante Entscheidungen 
geht. Wünscht etwa, um wieder auf das 
Beispiel von vorhin zurückzukommen, 
der AG eine geänderte Ausführung der 
Konstruktion, so hat ihm der AN je
denfalls die unmittelbaren Folgen für 
die Baukosten vor Augen zu führen 
(womit die Kosten gemeint sind, die 
sich unmittelbar aus der geänderten 
Ausführung ergeben, etwa aufgrund 
einer anderen Beton- oder Stahlgüte). 

Davon abgesehen schuldet der AN 
eine Beratung auch hinsichtlich der 
mittelbaren Folgekosten, also jener 
Kosten, die aufgrund eines geänderten 
Bauablaufes, einer möglicherweise ver
längerten Bauzeit etc. entstehen. 

Nicht immer ist die günstigste Va
riante die beste. Und nicht immer 
wird sich der AG tatsächlich für die 
günstigste Variante entscheiden. Über 
die Kostenfolgen nicht aufzuklären, 
entpuppt sich jedoch spätestens dann 
als Fehler, wenn die Schlussrechnung 
gelegt ist und, was nur allzu oft vor
kommt, die veranschlagten (Bau-)Ko
sten überschritten worden sind. Dann 
wird sich die Frage stellen, ob es nicht 
kostengünstigere Varianten der Aus
führung gegeben hätte. Gelingt dem 
AN bzw. dem Wirtschaftsingenieur 
- als Sachverständigem auch in den 
wirtschaftlichen Belangen des AG - in 
diesem Fall nicht der Beweis, dass sich 
der AG selbst bei entsprechender Auf
klärung und Beratung für keine andere 
Ausführungsvariante entschieden hät
te, haftet er für die Mehrkosten. 
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Kann man dem Haftungsrisiko 
begegnen? 

Die beste Strategie, um eine Haftung 
zu vermeiden, wäre natürlich, keine 
Fehler zu machen. Allerdings wider
spricht diese Floskel nicht nur der all
gemeinen Lebenserfahrung (wer macht 
schon keine Fehler?). Sie widerspricht 
im Besonderen der Realität der mo
dernen Technik und Wirtschaft. Hohe 
technische Anforderungen einerseits 
begegnen knappen finanziellen und 
zeitl ichen Ressourcen andererseits -
zwei Größen, die einander in manchen 
Konstellationen nicht nur ausschließen, 
sondern auch ein enormes Haftungsri
siko in sich bergen. Dennoch gibt es 
aus Sicht des Rechtsberaters Möglich
keiten, diesem Risiko zu begegnen. 

Die beste Haftungsprophylaxe ist 
nach wie vor eine sinnvolle Vertrags
gestaltung. Dies beginnt schon bei der 
Definition der (eigenen) Leistung. Zwar 
verlangt § 1299 ABGB ein hohes Maß 
an Fachwissen und die Anwendung 
entsprechender Sorgfalt. Aber auch die 
SorgfaltspRichten des Sachverständigen 
reichen im konkreten Fall nicht weiter 
als die eigene Leistungspflicht, sodass 
mit einem genau abgegrenzten Lei
stungsbereich, vor allem einer vertrag
lichen KlarsteIlung, welche Leistungen 
erbracht werden und welche nicht, eine 
"Minimierung" des Haftungsrisikos er
reicht werden kann. Ein Freibrief, sich 
ausschließlich auf die selbst übernom
mene Leistung zu konzentrieren, ist 
dies allerdings nicht. Nach dem Gesetz 
(§ n68a ABGB) besteht eine Prüf- und 
Warnpflicht im Hinblick auf die Beiträ
ge des Auftraggebers sowie mit Blick 
auf die Leistungen anderer Planer und 
/ oder Ausführender, soweit sie für die 
eigene Leistung relevant sind. Außer
dem gilt, dass der "technische Schul
terschluss" zu suchen ist, falls an der 
Ausführung einer Leistung bzw. an der 
Herstellung eines Werkes Mehrere be
teiligt sind. Unterbleibt eine Warnung 
oder die Abstimmung (der "Schulter
schluss") mit anderen Planem und / 
oder Ausführenden, obwohl dies erfor
derlich gewesen wäre, kann dies wiede
rum eine Haftung zur Folge haben. 

Daneben ist es möglich, die (poten
zielle) Haftung bereits vorab vertrag
lich auszuschließen oder betragsmä-
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ßig zu begrenzen. 
Allerdings ist die 
Zulässigkeit derar
tiger Haftungsaus
schlüsse stark von 
den Umständen des 
Einzelfalles abhän
gig. Als Faustregel 
gilt, dass die Haf
tung für Personen
schäden gar nicht 
au sgesch lossen 
werden, ein Haf
tungsausschluss 
für Sach- und Vermögensschäden bei 
leicht fahrlässiger Schädigung dagegen 
wirksam vereinbart werden kann. Ein 
zulässiges und in der Praxis verbreitetes 
Mittel, um das Haftungsrisiko zu be
grenzen, wäre es ebenso, die zeitliche 
Geltendmachung von Ersatzansprü
chen zu begrenzen. Nach dem Gesetz 
verjähren Schaden
ersatzansprüche 
innerhalb von 3 
Jahren ab Kennt
nis vom Schaden 
und von der Person 
des Schädigers, un
abhängig von der 
Kenntnis innerhalb 
von 30 Jahren. So 
wurde etwa eine 
Verkürzung dieser 
Frist auf 6 Monate 
beginnend mit der 
Kenntnis des Ge-
schädigten vom Obersten Gerichtshof 
(OGH) für zulässig angesehen. 
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